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I.

Gemäß § 1 Abs. 5 Satz 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) sind Straßenver­
zeichnisse für die Bundesfernstraßen zu führen. Die Verzeichnisse enthal­
ten sämtliche Straßen, die gemäß § 2 FStrG als Bundesfernstraßen gewid­
met sind.

Sowohl das Autobahnverzeichnis (AVerz) als auch das Bundesstraßenver­
zeichnis (BVerz) wurden bisher von der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 
(BMDV) erstellt und als Berichte veröffentlicht. Das AVerz wurde zuletzt 
2016, das BVerz 2009 aktualisiert. Eine digitale Lösung zur einheitlichen 
und strukturierten Erfassung der Daten stand nicht zur Verfügung.

Die Bund-Länder-Dienstbesprechung über verkehrstechnische Angelegen­
heiten (vkt) hat daher das BMDV gebeten, für das BVerz ein webbasiertes 
Erfassungsprogramm mit geographischem Straßennetzbezug und inte­
grierter Kartenfunktion zur Verfügung zu stellen. Im Zuge der Konzeption 
des Erfassungsprogramms wurden die Funktionalitäten auch auf das AVerz 
ausgeweitet.

II.

Das Erfassungsprogramm Straßenverzeichnisse wurde unter Federführung 
der BASt entwickelt und ist nun weitgehend fertiggestellt. Die Pflege und 
die Datenhaltung des AVerz und BVerz sollen ausschließlich über das Pro­
gramm geführt werden. Auch die Ausgabe der veröffentlichungsfähigen 
Straßenverzeichnisse erfolgt mit dem Programm. Die Funktionalitäten des 
Erfassungsprogramms wurden im Rahmen der vkt bereits vorgestellt.

Seit dem 01.01.2021 bestimmt das Fernstraßen-Bundesamt nach § 1 Abs. 5 
Satz 2 FStrG die Nummerung und Bezeichnung der Bundesfernstraßen. Als 
Annex zu dieser gesetzlich zugewiesenen Aufgabe und den widmungsrecht- 
licheri Zuständigkeiten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Fernstraßen-Bundes- 
amt-Errichtungsgesetz) hat das BMDV dem Fernstraßen-Bundesamt die 
Fortschreibung und Herausgabe der Straßenverzeichnisse als Daueraufgabe 
übertragen. Die BASt verantwortet den systemtechnischen Betrieb und die 
Entwicklung des Erfassungsprogramms.

Zertifikat seit 2009 
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Die jeweils aktuellen Straßenverzeichnisse werden nach abschließender 
Überarbeitung auf der Internetseite des FBA (www.fba.bund.de) bereitge­
stellt. Sie stehen allen interessierten Stellen kostenfrei zur Verfügung.

Weitergehende Informationen zur Erstbefüllung der Verzeichnisse, zu de­
ren Pflege sowie zu Kontaktdaten des FBA und der BASt bitte ich der Hand­
reichung in Anlage 1 zu entnehmen.

III.

Ich bitte die Obersten Straßenbaubehörden der Länder, das ARS einzufüh­
ren und mir eine Kopie ihrer Einführungserlasse zu übersenden.

Hiermit führe ich das ARS für das Fernstraßen-Bundesamt ein. Gegenüber 
dem Fernstraßen-Bundesamt wird dieses ARS mit Bekanntgabe inhaltlich 
wirksam. Das Fernstraßen-Bundesamt wird gebeten, das ARS gegenüber 
der Autobahn GmbH des Bundes einzuführen. Ich bitte, mir eine Kopie der 
Einführungserlasse zuzusenden.

Die Einführungserlasse bitte ich an das Referat StB 26 zu senden 
(ref-stb26@bmdv.bund.de).

Im Auftrag
Michael Puschel

■ xsoajz Tarifbeschäftigte
AnlagSTTHandreichung für die Einführung eines Erfassungsprogramms 

Straßenverzeichnisse für das Bundesstraßenverzeichnis (BVerz) 
und das Autobahnverzeichnis (AVerz)
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